Gastvertrag

zur Nutzung von Einrichtungen im MARUM der Universität Bremen
zwischen 
der Universität Bremen , vertreten durch den Rektor
für das MARUM
Zentrum für Marine Umweltwissenschaften

Leobener Straße

28359 Bremen

im Folgenden:
Universität oder MARUM
und

Herrn/Frau







, Geb.Dat.
im Folgenden:
Gast
Präambel

Die Universität möchte es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich als Gäste an der Universität/MARUM aufhalten, ermöglichen, Büro- und/oder Laboreinrichtungen sowie andere Infrastruktur des MARUM zur Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten zu nutzen. Zur Regelung der in diesem Zusammenhang auftretenden Fragen vereinbaren die Parteien folgendes:
§ 1 Vertragsgegenstand

1. Die Universität gestattet dem Gast, sich im Zeitraum

vom ____.____.________   bis ____.____.________ , sich in den folgenden Räumlichkeiten

Raum________, Raum ________, Raum ________, Raum ________, Raum ________
zur Durchführung folgender wissenschaftlicher Arbeiten dort aufzuhalten und die nachfolgende Infrastruktur des MARUM mit zu nutzen:

2.
Das Betreten und die Nutzung der o.g. Labor- und Büroräume des MARUM sind nur im Rahmen der hierfür geltenden Regelungen und Benutzungsordnungen möglich.

3.
Das Betreten und die Nutzung der o.g. Labor- und Büroräume des MARUM geschieht auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko des Nutzers/der Nutzerin.

4.
Die Richtlinien für die Benutzung von Gebäuden und Grundstücken der Universität (Gebäudenutzungsrichtlinie) sind Bestandteil dieses Vertrages.

5.
Das Betreten und die Nutzung der o.g. Labor- und Büroräume des MARUM erfolgt während der üblichen Nutzungszeiten von Montag bis Freitag von 06:00 h – 18:00 h und in Absprache mit dem Betreuer/der Betreuerin
Herr/Frau Prof. Dr. ______________________________________ .
6.
Andere, explizit abgesprochene Nutzungszeiten: Mo–Di–Mi–Do–Fr–___–___   von __ h - __ h.

7.
Die anderweitige nicht abgesprochene Nutzung der o.g. Labor- und Büroräume des MARUM oder das Betreten und die Nutzung anderer Räume sind explizit ausgeschlossen.

8.
Der Gast verpflichtet sich, den Anordnungen der Universität und/oder der von ihr Beauftragten im Zusammenhang mit der Gestattung Folge zu leisten und die geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen zu beachten.

9.
Der Betrieb, die Sauberkeit und Verkehrssicherheit der o.g. Räumlichkeiten dürfen durch die Nutzung durch den Gast nicht beeinträchtigt werden.

10.
Dem Gast werden Schlüssel zum Betreten und zur Nutzung der o.g. Labor- und Büroräume des MARUM zur Verfügung gestellt. Diese Schlüssel sind sorgfältig zu verwahren. Die Schlüssel dürfen Dritten nicht übergeben werden. Die Schlüssel sind vom Gast unmittelbar nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses an die Universität zu übergeben. 
§ 2 Eigentum und Nutzungsrechte

1. Es ist erklärtes gegenseitiges Interesse, dass der Gast seine wissenschaftlichen Arbeiten in enger inhaltlicher und organisatorischer Absprache mit dem Betreuer/der Betreuerin durchführt. 

2. Der Gast teilt der Universität alle Ergebnisse (Know-how, urheberrechtlich geschützte Werke, Erfindungen), die während seines Aufenthaltes an der Universität oder mit Bezug auf Nutzungen der Einrichtungen der Universität entstehen, unverzüglich mit. An urheberrechtlich geschützten Ergebnissen werden der Universität mindestens einfache, nichtausschließliche und übertragbare Nutzungsrechte übertragen, Erfindungen werden wie Arbeitnehmererfindungen von Beschäftigten der Universität nach dem Arbeitnehmererfindergesetz behandelt. 
3. Die Parteien streben eine Veröffentlichung der während und im Zusammenhang mit der Nutzung der o.g. Labor- und Büroräume des MARUM erzielten Ergebnissen an. Einzelheiten werden unter Berücksichtigung evtl. Geheimhaltungsbedürfnisse einvernehmlich festgelegt.
4. Der Gast ist verpflichtet, alle im Rahmen dieses Vertrages zur Kenntnis erhaltenen Informationen und Daten des MARUM vertraulich zu behandeln und diese ohne Absprache mit der Universität/MARUM Dritten nicht zugänglich zu machen. Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung des Vertrages.
§ 3 Nutzungsentgelt

Durch den Gastvertrag entstehen keine Nutzungsentgelte für das Betreten oder die Nutzung der o.g. Räume des MARUM. Aus dem Aufenthalt des Gastes im MARUM und durch diesen Gastvertrag wird weder ein Arbeits- oder Praktikantenverhältnis begründet, noch können daraus vermögens- oder tarifrechtliche Ansprüche hergeleitet werden.
§ 4 Laufzeit und Ende des Vertrages

Der Gastvertrag beginnt mit der Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien und endet am:

____.____.________ .
§ 5 Kündigung

Beide Parteien haben jederzeit das Recht zur sofortigen Beendigung des Gastvertrages durch außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund. 
§ 6 Haftung des Nutzers

1. Nimmt der Gast Räume, Materialien und Geräte der Universität in Anspruch, so haftet er für die von ihm verursachten Schäden.
2. Der Gast wird die Universität von allen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit dem Betreten und der Nutzung der Labor- und Büroräume freihalten.

§ 7 Schlussbestimmungen

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Gastvertrages bedürfen der Schriftform.

2. Es gilt deutsches Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Bremen.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden oder sollten sich in diesem Vertrag Lücken ergeben, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt werden. Die Vertragspartner haben sich vielmehr so zu verhalten, dass der angestrebte Zweck erreicht wird und alles zu tun, was erforderlich ist, damit die Teilnichtigkeit unverzüglich behoben wird.

4. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Auffüllung von Lücken soll eine angemessene Regelung gelten, die dem am nächsten kommt, was die Vertragschließenden gewollt haben oder nach Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, sofern sie die Nichtigkeit oder die nicht getroffene Regelung bedacht hätten.
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